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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer: 20 Sgr. Durch die refp.

Poſt Anſtalten überall nur
22 Sgr.
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Inſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der
Buchhandlung von H. Kirchner,
Univerfätsſtraße, Gewandhaus No. 4.
Jn Magdeburg in der Creutz-
ſchen Buchhandlung, Breite-

weg No. 156,

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Unter Verantworklichkeit der Verlags Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die fär den Tonrier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher an die Expedition des Couriers“
(bei Schwetſchke) zu richten.

u mM 171. Halle, Sonnabend den 25. Juli
Hierzu eine Beilage.

1846.

Bekanntmachung
über die Betheiligung von Privat Perſonen

bei der Bank.
Des Königs Majeſtät haben mittelſt der durch die „Allg. Pr.

Seitung““ bekannt gemachten Allerhöchſten Kabinets Ordre vom
18. d. M. meine Vorſchlage über die durch die Allerhöchſte Kabinets-
Ordre vom 11. April d. J. geſtattete Betheiligung von PrivatPer-
ſonen bei der Bank zu genehmigen und mir die Feſtſetzung der na
heren Bedingungen zu überlaſſen geruht, unter welchen die Zeich-
nung hierzu angenommen werden ſoll.

Dieſer Allerhöchſten Beſtimmung gemäß, bringe ich die nach
ſtehenden Bedingungen, unter welchen die r zur Betheili-
gung erfolgen kann hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

1) Die Zeichnung erfolgt durch Unterſchrift des im Formulare
hier beigefuügten Verpflichtungsſcheines, wodurch der Zeichnende ſich
allen Beſtimmungen der Allerhöchſten KabinetsOrdre vom 18. d. M.
und des derſelben beigefügten Entwurfs der BankOrdnung, ſo wie
dieſer Bekanntmachung unterwirft.

2) Jede Zeichnung muß auf eine beſtimmte Anzahl von Bank-
Autheilen zu Eintauſend Thalern lauten.

3) Tritt eine Ermaßigung der gezeichneten BankAntheile ein,
ſo iſt der Zeichner fur den ermäßigten Betrag in gleicher Art, wie
für die gezeichneten BankAntheile, verpflichtet.

4) Jeder Zeichner hat ſofort bei der Zeichnung eine Caution
von Zehn Prozent des gezeichneten Betrages baar oder in, nach dem
Ermeſſen der Bank, guten Wechſeln, oder in, in den amtlichen
Courszetteln inlaändiſcher Borſen notirten, auf jeden Jnhaber lau-
tenden voll eingezahlten Effekten, welche mit einem Abzug von 10
D. des Courswerthes angenommen werden, zu beſtellen. Dieſe

aution wird bei der erſten Einzahlung gegen Rucklieferung oder
gerichtliche Mortification des Empfangſcheines zurückgegeben. Tritt
eine Ermaßigung der Zeichnung ein, ſo wird der verhaältnißmaßige
Theil der Caution in gleicher Art ſofort nach erfolgter Feſtſetzung
dem Zeichner zurückgegeben.

5) Die Einzahlung iſt bei der Haupt Bank oder dem Bank-
Comtoire, wo die Zeichnung erfolgt iſt, dergeſtalt zu leiſten, daß
von dem gezeichneten oder ermaßigten Betrage

1) vor dem 1. Januar 1847 funfundzwanzig Prozent,
2) vor dem 6. April 1847 fernere funfzig Prozent,
3) vor dem 6. Juli 18417 die letzten fuünfundzwanzig Prozent

baar eingezahlt worden ſind.
Die Einzahlung für alle Termine kann auch ſofort nach Be

kanntmachung der dem Zeichner gewährten Antheile, ganz oder theil-
weiſe, jedoch für jeden Autheil nur in Summen von funfzig Thlrn.

oder in durch funfzig theilbaren Summen erfolgen. Die Bank ver-
zinſt die im Jahre 1846 eingezahlten Betrage bis zum Schluſſe die
ſes Jahres mit vier Prozent, welche bei der Einzahlung ſofort in
Abzug gebracht werden. Ueber die erfolgten Einzahlungen erthei-
len die betreffenden Kaſſen Quittungen.

6) Fur den Fall der gar nicht oder nicht rechtzeitig oder un
vollſtändig geleiſteten Einzahlung einer oder der anderen Rate un-
terwirft ſich der Zeichner einer Conventional Strafe von zehn Pro-
zent des ihm zugetheilten Betrages der Bank- Antheile, ſo wie dem
Verluſte jedes Rechtes aus der Zeichnung, wogegen der Bank die
Wahl vorbehalten bleibt entweder die Conventional-Strafe aus der
niedergelegten Caution Nr. 4) oder aus dem etwa ſchon eingezahl-
ten Betrage einzuziehen und den Zeichner unter Rückzahlung des etwa
Mehrgezahlten ohne Zinſen von ſeiner Verpflichtung zu entbinden,
oder aber denſelben ohne Conventional-Strafe, jedoch unter Anrech-
nung von fuünf Prozent VerzugsZinſen, zur Nachzahlung des rück
ſtändig gebliebenen Betrages in geeignetem Wege anzuhalten.

Die eingehenden Conventional-Strafen gehören der Bank und
werden, wenn die Bauk- Ordnung zur Ausführung kommt, dem Re-
ſerve-Fonds uüberwieſen,

7) Die Beſtimmung daruüber, ob ein Zeichner, welcher ſeine
Zahlungs Verpflichtungen gar nicht oder unvollſtändig oder nicht
rechtzeitig erſüllt hat, ſeiner Verbindlichkeit zu entlaſſen und zugleich
ſeines Rechts aus der Zeichnung fur verluſtig zu erklären oder obdas Recht der Bank aus der e wider ihn zu verfolgen iſt,
bleibt dem unterzeichneten Chef der Bank vorbehalten.

Der Chef der Bank iſt ſowohl, wenn der Zeichner ſeines Rech-
tes aus der Zeichnung für verluſtig erklart wird, als wenn die Bei-
treibung des Einſchuſſes erfolglos iſt, über die vakant gewordenen
Bank-Antheile nach ſeinem Ermeſſen anderweitig zum Vortheile der
Bank zu verfügen berechtigt.

8) Die Zeichnung kann erfolgen bei der Haupt-Bank in Ber
lin, der Bank zu Breslau, den BankComtoiren zu Konigsberg,
Danzig, Stettin, Magdeburg, Münſter und Köln, ſo wie bei den
BankKommanditen zu Memel und Elbing.

Die Beamten der Haupt Bank, wie der Bank zu Breslau
und der übrigen Bank-Comtoire und Kommanditen, ſind zur ſtreng-
l e meabteng der Anmeldungen und gezeichneten Betrage ver
p ichtet.

9) Bei den sub 8 genannten BankJnſtituten können Verpflich-
tungsſchein- Formulare Nr. 1) in Empfang genommen werden, auch
ſind daſelbſt Exemplare dieſer Bekanntmachung nebſt der Allerhoch
ſten Kabinets Ordre vom 18. d. M. und dem Entwurf zur Bank
Ordnung für Fünf Silbergroſchen zu haben.
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Außerdem ſind ſammtlichen königlichen Landraths Aemtern ei
ige Exemplare dieſer Bekanntmachung nebſt der Allerhöchſten Kabiber vom d. M. und dem Entwurfe der Bank Ordnung

mitgetheilt und können bei denſelben eingeſehen werden.
10) Die Bank und deren Jnſtitute können ſich auf einen

Schriftwechſel nicht einlaſſen. Auswartige haben daher in der Regel
einen Bevollmächtigten zu beſtellen, doch iſt ihnen geſtattet, den
Verpflichtungsſchein unter Beifügung der Caution (Nr. 4) einzuſen-
den, ſofern die Unterſchrift unter demſelben durch einen Beamten
unter Beidruckung ſeines Dienſtſiegels beglaubigt iſt.

11) Die Zeichnungen können bei den sub 8 genannten Bank
Jnſtituten vom 1. Auguſt d. J. ab erfolgen und wird die vierwoö
chentliche Friſt, nach deren Ablauf gemäß der Allerhöchſten Kabi-
nets Ordre vom 18. d. M. suh V. der Schluß der Zeichnungen er
folgen kann von dem gedachten Tage an gerechnet.

Berlin, den 20. Juli 1846.
Der Geheime Staats Roreßr und Chef der Bank.

other.

Verpflichtung s- Scheinuber die Betheiligung bei der preußiſchen Bank.
Unter den in der Bekanntmachung des Geheimen Staats- Miniſters

und Chefs der Bank, Herrn Rother Excellenz, vom 20. Juli 1846
aufgeſtellten Bedingungen, denen ich mich hierdurch überall unterwerfe,
zeichne ich Bank-Antheile zu Eintauſend Thaler, in Summa

buchſtäblich FynlerPreuß. Courant und habe nachſtehende Caution uübergeben, namlich:

Anmerkung.
Der Wohnort, Datum, Vor und Zuname,
Stand und Charakter iſt von dem Zeichner
hinter der Caution eigenhändig beizufügen.

Verzeichnißder von dem Unterſchriebenen beiseichnung auf Bank-
Antheil übergebenen Caution.

Anmerkung.
Der Wohnort, Datum, Vor und Zuname,
Stand und Charakter iſt von dem Zeichner
hinter der Caution eigenhaändig beizufügen.

Von dem
iſt bei der Zeichnung auf
geführte Caution, in Summa:
der Unterzeichneten
übergeben worden, welches hierdurch beſcheinigt wird.

den ten
Deutſchland.

Berlin, d. 23. Juli. Se. Maj. der König haben geruht:
Den Rittergutsbeſitzer und Hauptmann a. D., Grafen von
Monts auf Feroltſchütz, zum Landrathe des Kreuzburger
Kreiſes, im Regierungs-Bezirk Oppeln, zu ernennen.

Der Königl. ſchwediſche Gouverneur von Upſala, Frei-
herr von Kraemer, iſt von Stockholm hier angekommen.

Der General- Major und General- Adjutant Sr. Maje-
ſtat des Kaiſers von Rußland, Furſt Suwaroff-Rym-
nicki, iſt nach Stuttgart von hier abgereiſt.

Die in dem am 22. d. M. ausgegebenen 20ſten Stuck
der Geſetz- Sammlung enthaltene Allerhöchſte Kabinets-
Ordre, die Kontrolle uber die Ausfertigung der Banknoten
betreffend, lautet wie folgt:

„IJch habe aus Jhrem Berichte vom 28ſten v. M. und deſ-
ſen Anlagen die Gründe erſehen, aus welchen zwei Mitglieder der
Haupt Verwaltung der Staatsſchulden die beabſichtigte Emiſſion
von Banknoten für eine Verletzung der Verordnung vom 17. Ja-
nuar 1820, über das Staatsſchuldenweſen halten und ihre Theil-
nahme an der der Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden übertrage-
nen Kontrolle über die Anfertigung und Ausgabe der Banknoten
mit Bezugnahme auf den von ihnen geleiſteten Eid verſagen zu
müſſen glauben. Die Bedenken dieſer Beamten ſind unbegründet.
Denn durch die Verordnung vom 17. Januar 1820, welche über

Bank- Antheil vorſtehend auf

haupt die Rechtsverhältniſſe der Bank und die Staats Garantfe
für deren Verbindlichkeiten ganz unberührt gelaſſen hat, iſt das
der Bänk in dem Stiftungs-Reglement vom 29. October 1766
verliehene Recht zur Ausgabe von Banknoten eben ſo wenig, wie
die, von Niemanden bezweifelte und in fortdauernder Ausübung
begriffene Befugniß zur Ausſtellung verzinslicher, vom Staate
garantirter Bank Obligationen aufgehoben worden. Auch hat
die Bank noch lange nach Publication der Verordnung vom 17. Ja
nuar 1820 von jenem Recht Gebrauch gemacht, und wenn nach
dem Befehle vom 5. Dezember 1836 (Geſetz: Sammlung S. 318)
die damaligen Bank-Kaſſenſcheine gegen Kaſſen Anweiſungen um-
getauſcht worden ſind, ſo beruht dieſe Verfügung lediglich auf
den darin angegebenen adminiſtrativen Rückſichten ohne der Bank
ihre ſtatutenmäßige Berechtigung zur Noten-Ausgabe zu entziehen.
Dazu kommt, daß die Realiſirung derjenigen Banknoten, deren
Emiſſion Jch unter dem 11. April d. J. genehmigt habe, durch
Deponirung ihres Geſammtbetrages in baarem Gelde oder Silber
barren, guten Wechſeln und Lombardforderungen ſicher geſtellt
und jedem etwa denkbaren Mißbrauche der Noten- Ausgabe durch
die gleichzeitig angeordnete periodiſche Veröffentlichung des Ver
mögens-Status der Bank vorgebeugt iſt. Es fehlt demnach an
jeder begründeten Veranlaſſung zu Bedenken gegen die lediglich
im Jntereſſe des Handels und Gewerbeverkehrs beabſichtigte Bank
noten- Ausgabe, die Jch, wie ſich von ſelbſt verſteht, ohne die
vollſtändige Ueberzeugung von deren Geſetzlichkeit nicht genehmigt
haben würde. Da Jch jedoch Niemanden in ſeinem Gewiſſen
beengen oder beunruhigen will, die Mitwirkung der Haupt Ver
waltung der Staatsſchulden bei der Banknoten Ausgabe aber ganz
unweſentlich iſt, während deren Beſchleunigung durch den immer
mehr hervortretenden Mangel an Circulationsmitteln geboten wird,
ſo will Jch hiermit unter Aufhebung der Beſtimmung zu 6. Mei
nes Befehls vom 11. April d. J. (Geſetzſammlung S. 153) die
Kontrolle über die durch dieſen Befehl genehmigte Ausfertigung
der Banknoten einer beſonderen Jmmediat- Kommiſſion übertragen,
welche aus

1) einem Mitgliede des Kuratoriums der Bank, jetzt dem Wirk-
lichen Geheimen Ober- Juſtizrath und Direktor von Dües-
berg, als Vorſitzenden,

2) dem Vorſteher der Aelteſten der berliner Kaufmannſchaftk,
jetzt dem Geheimen Kommerzienrath Carl,

3) dem Dirigenten der Kontrolle der Staats-Papiere, jetzt dem
Geheimen Rechnungsrath Rohlwes,

beſtehen ſoll. Dieſe Kommiſſion hat darüber zu wachen, daß der
von Mir feſtgeſetzte Geſammtbetrag der auszugebenden Noten, wel
cher niemals als mit Meiner förmlich zu publizirenden Genehmi
gung erhöht werden darf, nicht überſchritten werde, und deshalb
jede Banknote mit ihrem Kontrollſtempel zu verſehen, auch eine
nähere Beſchreibung der Banknoten öffentlich bekannt zu machen.
Die Bank ſelbſt hat die Anfertigung der Noten, ſo wie den Aus
tauſch der an die vorgenannte Jmmediat- Kommiſſion zur Ver
nichtung abzuliefernden beſchädigten Noten, zu bewirken und die
Verfälſchungen von Banknoten zu verfolgen. Alle Behörden ſind
verpflichtet, hierbei der Bank auf jede Weiſe behülflich zu ſein
und ihren Requiſitionen Folge zu leiſten. Dieſer Befehl iſt durch
die Geſetz Sammlung bekannt zu machen.

Sansſouci, den 16. Juli 1846.
Friedrich Wilhelm.

An den Staats- Miniſter Rother.“

Vom Mittelrhein, d. 18. Juli. Die Brod-Revo-
lution (wie die mit Gewaltthätigkeiten verbundenen Auflaäufe,
welche geſtern Abend, in der verfloſſenen Nacht und heute
Morgen die Stadt Mainz beunruhigt haben, von den Urhe-
bern derſelben, wie überhaupt von der ganzen Bevölkerung
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genannt werden) hat früher, als es zu fürchten war, begon
nen. Da am geſtrigen Kornmarkt nur verhaltnißmaßig wenig
Getreide feilgeboten war, weil faſt aller Roggen auf dem
Lande ſelbſt von den Spekulanten aufgekauft worden, mußten
nothwendig die Preiſe ſteigen. Es war vorauszuſehen, daß
mit dem nächſten Morgen das Brod ebenfalls theurer werden
würde, und wirklich koſtet das 4pfündige Laib Brod heute
32 Kreuzer (1 Sgr.) mehr als geſtern, ein Fall, der
fruüher, ſelbſt in Zeiten der größten Noth, nie ſo plötzlich ein
getreten iſt, indem Steigerung oder Verminderung, vorzüglich
die letzte, gewöhnlich nur einen halben, einen, hochſtens an
derthalb Kreuzer betrug. Jn der Vorausſicht der am nach
ſten Morgen bevorſtehenden Vertheuerung wollten viele Unbe-
mittelte noch ein etwas wohlfeileres Brod am Freitag Nach
mittag kaufen. Sie wurden jedoch, und, wie man verſichert,
nicht mit Hoflichkeit, von den meiſten Bäckern abgewieſen,
während es bekannt war, daß viele derſelben große Maſſen
Brod theils in ihren Kellern, theils an andern Orten verbor-
gen hatten. Der durch dies Verfahren veranlaßte Sturm
brach mit Anbruch der Nacht los. Er verbreitete ſich, gleich
einer Pulver-Exploſion, ſchnell über den größten Theil der
Stadt, um ſich ſpäter in den nordweſtlichen und in den nachſt
dem Rhein gelegenen Stadtvierteln, welche von vielen armen
Leuten bewohnt werden, zu konzentriren. Am Triller (Schmie-
depförtchen) am Fiſchthor, in der Schloſſergaſſe, der Holz
gaſſe, der Auguſtinergaſſe, dem Kirſchgarten, der Schuſter-
gaſſe, der Steingaſſe c. wurden diejenigen Bäckerladen, wo
Nachmittags kein Brod mehr verkauft worden war, von einer
wüthenden Menſchenmenge überfallen, die Fenſter, zum Theil
ſelbſt die Fenſterladen und Thüren zertrummert, Schränke
und Kaſten mit Aexten erbrochen und Nachſuchungen nach
Brod angeſtellt. Wo ſolches, oft in Menge, gefunden wurde,
theilte es die Menge unter ſich und zog larmend in andere
Straßen, um daſſelbe Verfahren dort zu wiederholen. Einige
Bäcker wurden mißhandelt, andere aus den Betten geriſſen,
verſchiedene Wucherer aber mit Hangung bedrohet und in dem
Hauſe eines derſelben ein Strick an einem ſtarken Nagel be-
feſtigt. Erſt gegen Mitternacht gelang es den vereinten Be-
mühungen der Polizeimannſchaft (die, wie man ſagt, ſchon
ſeit einigen Tagen um 16 Mann vermehrt worden war), der
Großherzoglich Heſſiſchen Gendarmerie zu Fuß und zu Pferde
und den zahlreichen Patrouillen der Bundesbeſatzung, die Ord-
nung einiger Maßen wiederherzuſtellen, weitere Zerſtorungen
zu verhindern und acht der erbittertſten Rädelsfuhrer zu ver
haften. Ganz beſonders wird die Thatigkeit des von Polizei
dienern umringten Hrn. Buürgermeiſters Nack geruhmt. Jhm
verdankt namlich die Stadt Mainz und ihre Umgebung die
Abſchaffung der fruher beſtandenen polizeilichen Brodtaxe und
das Entſtehen einer freien Concurrenz beim Brodverkauf. Lei-
der hat dieſe Concurrenz ſich nicht heranbilden kounnen, und
ſeit 2 Jahren hat ſich nur die Harmonie der Baäcker, Korn-

kaäufer und Mehlhandler als wirkſam bethaätigt. Sie hat auch
den Grund zu dem gegenwartigen Nothſtande gelegt, der, wie

ſehr zu befürchten iſt, ſeinen Gipfelpunkt noch nicht erreicht
hat. Die Enttaäuſchung allein, dagegen nicht die Ruckſicht
auf das, was wirklich Zweckmaßiges durch freie Concurrenz
erzielt werden konnte, war denn auch die Urſache, daß ſchon
vor mehreren Tagen drohende Maueranſchlage ſich zeigten, de-
ren Wortgehalt zu den ungeſetzlichſten Maßregeln rieth. Die
Staats-Behoörde, durch ſo traurige Anfange belehrt, wird ge
wiß nicht langer anſtehen, den wucheriſchen Aufkauf des Ge
treides, im Hauſe des Produzenten ſelbſt, zu verbieten, und

zu verordnen, daß hinfort alle Eerealien nur unter geſetzlicher
Aufſicht auf den öffentlichen Märkten verkauft werd. n dürfen.

v

Kiel, d. 18. Juli. Der Königl. offene Brief, ſo wie
die Eröffnung für die Stande- Verſammlung haben alle Blicke
der Vaterlandsfreunde auf die in Jtzehoe verſammelten Stände
gelenkt. Obgleich die Größe ihrer Aufgabe und die Schwie-
rigkeit ihrer Stellung nicht verkannt werden können, ſo ver-
traut man doch vollkommen ihrer auf dem Landtage von 1844
gewahrten Einſicht und Energie. Der Königl. offene Brief
tritt weder in der Form eines Geſetzes, noch mit dem aus-
drücklichen Anſpruch, Beſtimmungen zu geben, die Geſetzes
kraft haben ſollen, auf, ſondern erklart lediglich die Ueberzeu
gung des Monarchen uüber ſtaatsrechtliche Verhaltniſſe, die der
einſeitigen K. Verfügung entzogen und deren praktiſche Gel-
tendmachung einer ſpateren Zukunft vorbehalten ſind. Den-
noch wird Niemand bezweifeln daß einer in dieſer Weiſe aus-
geſprochenen Ueberzeugung eine Auctoritat beigelegt werde,
die von Seiten derjenigen, deren Rechte dadurch afficirt wer-
den, die unzweideutigſten Gegenmaßregeln nothwendig macht.
Die natürlichſte Form der einfachen Gegenvorſtellung wird frei
lich durch den nach der Eröffnung der Commiſſarien bei den
Stande- Verſammlungen ertheilten Befehl, in dieſer Angelegen
heit fernerhin keine Petitionen oder Vorſtellungen mehr entge-
genzunehmen, abgeſchnitten indeſſen ſteht wenigſtens der Hol
ſteiniſchen Stände- Verſammlung und einzelnen bei der Succeſ
ſion Betheiligten die Vorſtellung an die Deutſche Bundes-
Verſammlung frei, erſterer um eine veranderte ſtaatsrechtliche
Stellung zunachſt Holſteins, welche ſowohl die Herſtellung
eines Däniſchen Geſammtſtaats als die Veraänderung der Erb-
ſucceſſion herbeiführen würde, zur Sprache zu bringen, letztere
um ihre perſönlichen Rechte zu wahren, wozu dieſelben inſo-
fern ſie ſelbſt ſouveraine Bundesfürſten ſind, ganz unzweifel
haft, wahrſcheinlich aber auch ohne dieſe Qualität zu beſitzen,
befugt ſind. Das Mittel der Vorſtellung an den Deutſchen
Bund zu vernachlaſſigen, es nicht zu verſuchen, wenn ſelbſt
Zweifel uber deſſen Zulaſſung im obſchwebenden Falle Statt
finden ſollten, würde ſchwer zu verantworten ſein.

(Corr. Bl.)

(Eingeſandt.)
Zeitz, d. 20. Juli. Unſere Stadt war geſtern ſehr bè

lebt durch zahlreichen Fremdenbeſuch, welchen eine große Mu-
ſikauffuhrung in hieſiger Schloßkirche herbeigeführt hatte. Jn
ſehr würdiger Weiſe wurde dieſes Kirchenconzert eröffnet durch
den Vortrag des Chorals: „Eine feſte Burg c.“ für Baßpo-
ſaune mit Orgelbegleitung. Es wird in Betreff der Vollkom
menheit dieſes Poſaunenſatzes hinreichend ſein zu bemerken,
daß der Kammermuſikus Hr. Belcke aus Berlin der Vor
tragende war, welcher auf einer Reiſe zufällig hier durchkam
und ſich bewegen ließ, dem Muſikunternehmen durch ſeine
anerkannte Kunſtfertigkeit förderlich zu werden. Den Haupt-
theil des Kirchenconzertes bildete Haydns unſterbliches Meiſter
werk „die Schöpfung.“ Der hieſige Geſangverein war durch
die Zoll ner'ſche Liedertafel aus Leipzig und das Orcheſter
durch Muſiker aus den benachbarten Städten verſtarkt, und
ſo ging die Ausführung des Oratoriums unter Direction des
Cantors am hieſigen Gymnaſio, Hrn. Kloß, in uberraſchend
gelungener Weiſe vor ſich. Die Solis waren durch Dilettan-
ten und durch die talentvolle Sangerin Frl. Schwarzbach
aus Leipzig vortrefflich beſetzt. Namentlich wurde den herrli-
chen Leiſtungen der erwahnten Sängerin großer Beifall gezollt.
Es iſt ein erfreuliches Zeichen, daß hierorts ein ſo ſchwieriges
Muſikunternehmen ſo ſchön gelang. Auch das war eine er
freuliche Erſcheinung, daß die Bewohner unſerer Stadt und
Umgegend durch recht zahlreiches Erſcheinen bei dem Muſikfeſte
Sinn fur derartige hohe Kunſtgenüſſe bethatigten.



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Nachdem in Gemäßheit des 9. 162 der
Allgem. Gewerbe- Ordnung vom 17. Januar
1845 (Geſetzſamml. 1845. S. 41) für die in
den 108 u. 132 vorgeſchriebenen Prüfun-
gen der Gewerbetreibenden Behufs der Auf-
nahme in Jnnungen und Erlangung der
Befugniß zur Annahme von Lehrlingen

hier und in Cönnern
beſtändige Prüfungsbehörden gebildet wor-
den ſind, ſo bringe ich ſolches den betref
fenden Gewerbetreibenden des Saalkreiſes
hiermit zur Kenntniß.

Halle, den 14. Juli 1846.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.
Freiwillige Subhaſtation.

Die den Fuchs'ſchen Geſchwiſtern zu
Roitzſch zugehörige Hausbeſitzung mit Zu
behör Roitzſch Mannyſchen Antheils Nr. 20
im Hypothekenbuche eingetragen, abgeſchätzt
auf 300 Thlr., ſoll auf

den 26. Auguſt d. J. Vormittags
10 Uhr
in Roitzſch ſubhaſtirtan Gerichtsſtelle

werden.
Der Hypothekenſchein und die Taxe ſind

in der Regiſtratur des Gerichts einzuſehen.
Zörbig, den 24. Juni 1846.
Das Manny'ſche Patrimonial- Gericht

Roitzſch.
Dietze.

Acker-Verkauf in Zörbig.
Im Auftrage der Eigenthümer habe ich

zum Verkaufe einer auf Städtermark in
Zörbiger Flur liegenden halben Hufe Feld
in 3 Arten, im Wege der Verſteigerung
einen Termin auf

den 29. Juli d. J. Vormittags
um 10 Uhr

in meinem Geſchäftszimmer hierſelbſt an
geſetzt, wozu ich Kaufluſtige einlade.

Die Bedingungen ſollen im Termine
bekannt gemacht werden und es wird noch
bemerkt, daß das Grundſtück dermalen 65
Thaler jährliches Pachtgeld gewährt.

Zörbig, am 29. Juni 1846.
Schroeter, Juſtizrath.

Bekanntmachung.
Eine Viertel Hufe dreiartiges Feld, in

Zörbiger Stadflur, auf Lehna-Mark, ſoll,
nach Befinden im Ganzen oder auch in
drei einzelnen Arten, im Wege der Ver-
ſteigerung verkauft werden, und ich habe
hierzu

den 5. Auguſt jetzigen Jahres,
Mittwochs,

terminlich beſtimmt. Kaufluſtige lade ich
hierdurch ein, ſich am angezeigten Tage
Vormittags um 9 Uhr in meinem Ge

ſchäftszimmer einzufinden und be
4

Verhandlung gewärtig zu ſein.
Das Feld wird mit Michaelis j. J.

achtlos und dann blos und unbeſtellt
übergeben.

Auch iſt ein Kapital don 300 Thlr.
auf ein Feldgrundſtück zinsbar auszuleihen.

Zörbig, den 11. Juli 1846.
Schroeter, Juſtizrath.

Gebleichter Mohnöl-Firniß,
waſſerhell, zu Bleiweiß-Anſtrich, nebſt al
len übrigen Firniſſen und Lacken, bei

Fr. Schlüter, gr. Steinſtr.

Bei C. A. Schwetſchke u. Sohn
in Halle iſt zu haben:
Taſchenbuch für Reiſende in den

Harz von F. Gottſchalck. 5te Aufl.
Mit Karte. geb. 1 Thlr. 15 Sgr. Die
Karte allein 10 Sgr.

Taſchenbuch für Reiſende durch
den Thüringer Wald von C.
Herzog. Mit Karte. geb. 1 Thlr.
15 Sgr. Die Karte allein 10 Sgr.

Es fahren jeden Sonntag Mittag halb
1 Uhr 2 verdeckte Vergnügungswagen vom
Klausthor weg nach Lauchſtedt; wer Luſt
hat mit zu fahren der melde ſich bei Zei-
ten. Eckert, Klausſtraße Nr. 889.

Theater- Anzeige.
Jn Lauchſtädt:

Sonntag den 21. Juli: Treffkönig,
oder: Spieler und Todtengrä-
ber, Lebensbild in 2 Abtheilungen von
Vary, Muſik von Proch.

Sonntag Concert in der Wein-
traube. Stadtmuſikchor.

bufiger

RICII
pat. und K. K. Oesterr. privib

ST A. M„Kin Mann der recht zu wirken dentHiuß auf das beſte Werkzeug halten.

Goethe im Fauſt.

Das eben erhaltene neueſte Sortkment
davon bietet in Qualität, Form, Schreib-
art und Preiſen eine ſolche Mannigfaltig
keit dar, um gewiß zu ſein, jedem Schrei
benden eine ſeinen Anſprüchen genügende
Feder darbieten zu können, und bedarf nur
beim Ankauf gefälligſt bezeichnet werden,
ob dieſelbe ſpitz, mittel, fein oder ſtumpf,
hart oder weich, gewünſcht wird.

Durch eine neuere angewandte Methode,
den Stahl ſtärker abzuhärten, iſt eine grö
ßere Elaſticität und eine noch von keiner
andern Fabrik erreichte Dauer erzielt und
ſind dadurch als durch

die neue Reduction in den
Preiſen nun auch dasbilligſte
Schreibmaterial geworden.e

Alle Federn von R. Beinhauer, davon
Verzeichniſſe zu gefälliger Anſicht bereit lie-
gen, ſind zu den darauf angegebenen Prei-
ſen zu beziehen durch die Haupt-Commiſſion
für Halle und Umgegend von

J. G. Grosse in IHIalle,
gr. Ulrichsſtraße Nr. 15.

Provinzial Sewerbe-Ausſtellung.
Unſerer Bekanntmachung vom 16. Juli d. J. fügen wir hinzu, daß jetzt auch

das verehrliche Directorium der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft Trans-
portkoſtenfreiheit für die zu und von der hieſigen Gewerbe Ausſtellung zu ver
fendenden Gegenſtände bewilligt hat.

Magdeburg, am 19. Juli 1846.
Das Gewerbe-Ausſtellnngs-Comité.

Hierdurch zeige ich an, daß ich am 1. Juli d. J. auch meine Verlags-Buch-
handlung, welche ich unter der Firma:

C. A. Hümmel
bis jetzt noch fortgeſetzt hatte, an Herrn G. C. Knapp übergeben habe.

C. A. Kümmel.
Vorſtehendes beſtätigend, bemerke ich, daß das Verlags- Geſchäft mit mei

nem Sortiments- Geſchäft vereinigt von mir unter der Firma:
Kiimmel'sche Verlags- und Sortiments Buchhandlung,

G. C. Knapp.
fortgeſetzt wird.

Halle, den 16. Juli 1846.

wnn —Z
G. C. Knapp.

BVeilage



Beilage zu Nr. 171
c

HalliſcheC ourier s, Zeitung für Stadt umd e gened.
Sonnabend, den 25. Juli 1846.

Deutſchland.
A Berlin, d. 22. Juli. Die Bankfrage ſteht im

Augenblick noch immer entſchieden im Vordergrunde der
Tagesdebatte; dies um ſo mehr, als die Folgen ungeloſter
und ungenügender Zuſtande ſich täglich ſchmerzlicher fuhl-
barer machen. Die Bedrangniſſe fangen an, ſich auf die
bedrohlichſte Weiſe in Falliſſementen zu offenbaren.
Nicht blos daß der Sturz eines weltberuühmten Hambur-
ger Hauſes, welches bereits ein anderes faſt gleich bedeu-
tendes in Bremen nach ſich gezogen hat, ſeinen Einfluß
auf hieſige Verhältniſſe geltend macht, wir haben am Platze
ſelbſt in den letzten Tagen drei bis vier Fallit- Erklärungen
erlebt. Betreffen dieſelben auch nicht Firmen erſten Ran-
ges, ſo ſind ſie doch leider immer bedeutend genug, um
Schrecken, Niedergeſchlagenheit, nach unten hin auch wirk
liche Verluſte, verbreiten zu helfen. Die Muthloſigkeit
hat bereits einen ſolchen Gipfel erreicht, daß man faſt ſa-
gen könnte, die Hulfe käme zu ſpaät. Wenigſtens ſieht man
der Veröffentlichung des Bankplans uüber die Betheiligung
von Privatperſonen an der Hauptbank, welche in dieſen

Tagen bevorſteht (ſ. die betreff. Bekanntm. in dem heut.
Hptſt. d. C.), keineswegs mit Vertrauen entgegen. Dieſer
Mangel an Vertrauen aber an ſich vielleicht eben ſo un-
gerecht, als ungerechtfertigt erklärt ſich lediglich aus
dem Zogern des Miniſteriums, welches die Gemuäther in
einer Zeit, wo raſches Handeln Hauptbedurfniß iſt, un-
gewiſſen Ausſichten überläßt. Dieſer Geſichtspunkt wird
in einer ſo eben erſchienenen Brochure „Die neuen Bank-
verordnungen in Preußen. Unmaßgebliches Votum eines
Finanzmannes. Hamburg. beſonders ſtrenge urgirt. Ge
dachte Brochuüre, welche man einem ehemaligen höheren
Beamten zuſchreibt, erregt überhaupt ihrer Freimuüthig-
keit wegen großes Aufſehen und durfte wohl noch zu wei-
teren Debatten im Journalismus Anlaß geben Sie be-
gnugt ſich nicht, die neueſten Kabinetsordren vom 11. April
in grundlicher Erörterung zu beſprechen, ſondern geht zu-
rück bis auf das Jahr 1840, um von hier ab den Gang
der Geldfragen und den Einfluß der Geſetzgebung auf die-
ſelben zu würdigen. Der Verfaſſer behauptet, daß der
Staat urſprünglich einen Fehler beging, indem er die Eiſen-
dahnen, ſtatt ſelbſt zu bauen den Börſen überließ. Die-
ſer Fehler zog Folgen nach ſich, deren Heilmittel nur in
einer Anleihe oder einem Privatbankſyſtem gefunden wer-
den konnten. Der Staat konnte ſich zu keinem von bei-
den entſchließen, und ſo erzeugte ſich endlich eine Sach-
lage, deren Folgen noch nicht abzuſehen ſind. Jn der
Kabinetsordre vom 11. April erkennt der Verfaſſer die
guten Abſichten der Regierung, halt dieſelben aber poli
tiſch fur ungerechtfertigt, ſtaatswirthſchaftlich fur ungenü-
gend. Jn einem Anhange findet man alle auf das Bank-
thema bezuglichen Geſetze geſammelt. Die Schrift iſt den
Provinzialſtänden dedicirt, denen ſie ſchon um der
allgemeineren politiſchen Grundlage, welche ſie durchweg
inne hält, dringend empfohlen werden muß. Es iſt

hierbei noch einer neueſten Kabinetsordre vom 16. Jult
Erwähnung zu thun, welche ſich in der heute ausgegebe-
nen Nr. 20 der Geſetzſammlung befindet (ſ. das heutige
Hptſt. d. Couriers) und einen weiteren Schritt in der Bank-
angelegenheit thut. Der Geſetzgeber beſtreitet, daß die
Ordre vom 11. April mit dem Staatsſchuldengeſetz vom
17. Jan. 1820 in Widerſpruch ſtände, wodurch ſich die
Bedenken zweier Mitglieder der Staatsſchuldentilgungs-
kommiſſion welche unter Berufung auf ihren Eid ihre
Mitwirkung zur Ausgabe der Banknoten verſagt hätten,erledigten. Da jedoch Niemand in ſeinem Gewiſſen be-
ſchränkt werden ſolle, auch die Mitwirkung der Staats-
ſchuldentilgungskommiſſion unweſentlich ſei, ſo wolle der
König ſtatt ihrer eine Jmmediatkommiſſion zur Kontrolle
der Banknoten niederſetzen. Dieſe wird zuglelch ernannt.
Abgeſehen von der neuen darin getroffenen Maßregel, iſt
dieſe Ordre in ſofern wichtig, als ſie alle bisherigen Zwei-
fel uber die wirkliche Ausgabe der Banknoten beſeitigt und
ſogar eine „Beſchleunigung“ derſelben in Ausſicht ſtellt.
Dies wird wahrſcheinlich günſtig einwirken.

Die Ernennung des Herrn von Schaper zum Gene-
ralpoſtmeiſter iſt zwar ſehr unerwartet gekommen findet
indeß überall Beifall. Herr von Schaper gitkt als ein
eben ſo humaner, wie aufgeklärter Mann. Er erwarb ſich
als oberſter Civilchef in den Rheinlanden, wie in Weſtpha-
len allgemeine Achtung und hat dort die Beduürfniſſe des
Verkehrs genugſam kennen gelernt, um nicht fur den Ver-
folg der vorbereiteten großen Poſtreformen das Günſtigſte
hoffen zu laſſen. Man vermuthet, daß an ſeine Stelle der
Geh. Ober-Regierungsrath und Direktor aus dem Mini-
ſterio des Auswärtigen, Herr von Patow, nach Weſt
phalen geſandt werden durfte.

Der Profeſſor Rötſcher hat, ſicherem Vernehmen
zufolge, die lange nachgeſuchte Conceſſion zur Errichtung
einer Theaterſchule nunmehr wirklich erhalten. Es wird
jedoch mit der Eröffnung des Jnſtituts wohl noch nicht ſo-
fort vorgeſchritten werden können, da der Staat die gleich-
zeitig erbetene pekuniäre Beihulfe 6000 Thlr. jährlich
fur den Augenblick mit Ruückſicht auf die allgemeinen Geld-
bedurfniſſe abgelehnt haben ſoll. Man bezeichnet Oſtern
1847 als den vermuthlichen Anfang der Wirkſamkeit der
Theaterſchule. Jedenfalls iſt dies Ereigniß auf dem Ge-
biete der Kunſt eine Thatſache, die in ihren Folgen moög-
licherweiſe eine neue Periode der Buhnenwirkſamkeit an-
bahnen hilft. Der Plan ſelbſt hat zuerſt von Seiten der
Miniſterien des Unterrichts und des königlichen Hauſfes,
dann auch im Kabinet des Königs die genaueſte Wurdk
gung erfahren.

Breslau, d. 21. Juli. Am 19. hielt die hieſige Rab-
binerverſammlung uüber die Beſchneidungsfrage mit ärztlki-
chem Belirath eine geheime Sitzung. Es wurde erklaärt,
daß gegen die Abſchaffung des Mezizah, wie des Periah,
im woörtlichen Jnhalt des Talmud kein Hinderniß ſei, und
daß ferner die Kinder nicht eher der Teremonie unterwor-



fen zu werden brauchten, als bis die Aerzte erklärten, es
ſei keine Gefahr dabei.

Der Dr. Theiner hat ſich nun durch Czerski's
und, wie man ſagt, durch des Prof. Henning's Zure-
den, doch noch beſtimmen laſſen, die in Schneidemühl ab
zuhaltende Synode zu beſuchen.

Striegau, d. 14. Juli. Bekanntlich hatte man im
vorigen Jahre die Abſicht, auf dem nahe an unſerer Stadt
gelegenen ſogenannten ſpitzigen Berge zum Andenken an
die im Jahre 1745 zwiſchen hier und Hohenfriedeberg fieg-
reich gelieferte Schlacht ein gußeiſernes Kreuz zu errichten.
Dieſes Kreuz, ein Geſchenk Jhrer Königl. Hoheit der Frau
Prinzeſſin Albrecht von Preußen, war bereits mit großer
Mühe und vielen Koſten auf den Gipfel jenes Berges hin-
aufgeſchafft, als es von ruchloſen Händen wieder herab-
geſtuürzt und hierdurch in drei Stücke zertrummert wurde,
welche heut noch am Fuße des Berges zerſtreut liegen.
Durch freiwillige reichliche Beiträge aus hieſiger Stadt und
Umgegend hat man ſich nunmehr wieder in den Stand ge-
ſetzt geſehen, ein neues Kreuz anfertigen zu laſſen. Man
wird die nöthigen Vorarbeiten raſch beendigen, um dann
das Kreuz, ſobald es an Ort und Stelle iſt, ſogleich auf-

und ſo vor ähnlichem Vandalismus ſicherſtellen zu
können.

Die D. A. 3. berichtet aus Norddeutſchland vom
29. Juli. Bei der jetzigen Lage der ſchleswig-holſteiniſchen
Erbfolgeangelegenheit dürfte nachſtehende, durchaus verbürgte
und meines Wiſſens ganz unbekannte Notiz nicht unwichtig
zur Beurtheilung gewiſſer Plane und Abſichten ſein: Als die
beiden herzoglichen Brüder, der Herzog Chriſtian und der
Prinz Friedrich von Holſtein-Sonderburg- Auguſtenburg, die
eheliche Verbindung mit den Grafinnen v. DaneſkioldSam-
ſöe beabſichtigten, waren ſie vorſichtig genug, deshalb zuvor
bei ſammtlichen Agnaten des Gottorp'ſchen Hauſes anzufragen
und ihre eventuellen Succeſſionsrechte ſich garantiren zu laſſen.
Alle thaten es, mit alleiniger Ausnahme Rußlands, welches
die Ehe als eine nicht ſtandesmaßige erachtete. Was folgt
hieraus? Das Rußland nach dem Ausſterben des daniſchen
Mannesſtammes geneigt ſein ja ſich berechtigt glauben durfte,
ſeine Anſprüche auf den ſogenannten Gottorp'ſchen Antheil von
Holſtein geltend zu machen den der Großfürſt Paul am 1. Juni
1773 gegen die Grafſchaften Oldenburg und Delmenhorſt an
Dänemark abgetreten.

Frankreich.
daris, d. 19. Juli. Die Wahlbewegung iſt in vol

lem Gang; ſie iſt beſonders merklich in der Hauptſtadt;
die Candidaten laſſen ihre Circulare ausgehen und machen
ihre Beſuche bei den einflußreichen Wählern. Mehrere vor-
bereitende Zuſammenkünfte ſind ſowohl von den oppoſitio-
nellen Parteien als von den Conſervativen auf die nächſten
Tage angeſagt. Es ſoll ein Generalexamen mit den Can-
didaten angeſtellt werden. Die Comités der Linken behaup
ten, ſie hätten gute Nachrichten aus den Provinzen. An
Vermuthungen fehlt es nicht inzwiſchen wird die Polemik
in den Journalen fortgeſetzt und zumeiſt von den „Debats“
und dem Conſtitutionnel“, d. h. zwiſchen Guizot und
Thiers, unterhalten.

Nach Berichten aus Oran vom 10. geht es an der
marokkaniſchen Grenze noch immer unruhig her; mehrere

Es war die Lieblingsidee Friedrichs VI., ſeinen Neffen, den Her
zog Chriſtian, mit ſeiner Tochter, der Kronprinzeſſin Karoline
(ſpäter dem Bruder des jetzigen Königs Prinzen Ferdinand, ver
maählt) vereinigt zu ſehen, weil er
gung ſämmtlicher Erbſolgeſchwierigkeiten zu ſehen glaubte.

erin mit Recht eine Beſeiti

marokkaniſche Stämme, welche die Autorität des Kaiſers
Abderrhaman wenig oder gar nicht anerkennen, unterneh-
men häufige Streifzuge auf das algieriſche Gebiet, um zu
plundern.,

Vermiſchtes.
Elberfeld, d. 20. Juli. Jn dem Dorfe Eich er

ſchien vor einigen Tagen ein Wunderthater, der u. A. auch
verſtand, mittelſt Gebet und Reliquien das Geld zu ver
doppeln. Ein Bauer welcher große Luſt hatte, ſeine er-
ſparten Gelder, einige hundert Thaler, ebenfalls verdop
pelt zu ſehen, machte fich an den Mann, und beide wur-
den einig. Jn der Scheune wurde ein Kreis gezogen und
beide beteten, faſteten und riefen alle Heiligen an, worauf
denn auch wirklich der Sack zum Verwundern täglich gro
ßer wurde. Jetzt kam noch die Hauptkaſteiung, der Bauer
ſollte noch einige Tage ſprachlos neben dem Sack fortbeten,
während der Wundermann eine Wallfahrt machen wollte.
Der Letztere vergaß indeß das Wiederkommen und ver-
ſchwand mit den werthvollen Gegenſtänden, die er ver
muthlich zu ſeiner fernen Reiſe gebraucht hatte, der Sack
aber enthielt, als der Vauer ihn zur beſtimmten Zeit öff
nete, nichts als Sand, ünd ſtatt daß ſich das Geld ver
doppelt haben ſollte, war es ſpurlos verſchwunden.

Warnow an der Mecklenburg. Grenze, d.
21. Juli. Geſtern Nachmittag um 2 Uhr hatten wir hier
nach einem ſehr heißen und ſchwuülen Tage an dem das Ther-
mometer bei bedecktem Himmel und im Schatten doch 239 R.
zeigte, ein ſchweres, von Schloßen und wolkenbruchartigem
Regen begleitetes Gewitter, dem ein merkwurdiger, bei uns
ſehr ſeltener, orkanartiger Sturm und Wirbelwind unmittel
bar vorherging. Derſelbe dauerte glücklicherweiſe nur einige
Minuten an, hinterließ aber doch auf ſeinem ſchnellen, von
Südweſt nach Nordoſt gerichteten Zuge die Spuren der trau-
rigſten Verwuüſtung an Feldern, Baumen und Gebäuden.
Hier und auf den Dorfern und Gehoöften in der Nahe ſieht
man Scheunen und Hauſer abgedeckt, einige ganz niederge-
worfen, die ſtärkſten Bäume entwurzelt oder abgebrochen, ſo
daß die Chauſſee eine Zeit lang unpraktikabel war. Das auf
den Wieſen und in Miethen ſtehende Heu und die gemähten
Roggenſchwaden wurden hoch in die Luft gewirbelt und ſpur-
los verweht, der bereits in Mandeln ſtehende Roggen ausein-
andergeworfen und die einzelnen Garben weit weggeführt.
Auf einer Feldmark wurden auf dieſe Weiſe allein 50 Fuder
Heu ganzlich entführt, ein aufgeladenes Fuder ſo total um-
gekehrt, daß der Wagen oben auf dem Fuder zu ſtehen kam-
Von allen Seiten laufen die traurigſten Berichte über die an
gerichtete Verwuſtung ein, bei der leider auch Menſchenleben
verloren gegangen ſind bei Warnow wurde unter Anderm ein
Bauer von einer durch den Sturm umgeworfenen Eiche nie-
dergeſchlagen und gab, furchtbar zerſchmettert, nach wenigen
Minuten ſeinen Geiſt auf.

Der Maire von Roeux, unweit Fampoux, hat an
den Courrier du Pas de Calais ein Schreiben gerichtet, wor-
in er ſagt, daß noch immer Anfragen wegen des Unglücks
auf der Nordbahn am 8. Juli erfolgen. Man erkundige ſich
wegen heimlicher Begräbniſſe, die ſtattgefunden haben ſol-
len c. als Augenzeuge aller Rettungsarbeiten wolle er hier
mit den Gerüchten entgegentreten, die über dieſelben verbrei-
tet worden ſein. Die größte Ordnung und Sorgfalt habe
dabei geherſcht. Die Zahl der zu beklagenden Todten ſei 14,
die der Pflege beduürfenden Verwundeten 15 geweſen, von
denen fünf noch einige Zeit ans Bett gefeſſelt bleiben müßten.
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FamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Den Freunden und Bekannten des Dr.
Sommer in und um Halle wird hier-
durch ſein geſtern Abend nach 7 Uhr er-
folgtes ſanftes Hinüberſcheiden angezeigt.

Halle, den 23. Juli 1846.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Um den vielfach eingeriſſenen Mißbräu-
chen des Aehrenleſens zu ſteuern, und ſo
viel als möglich zu verhindern daß daſſelbe
als Vorwand und Gelegenheit zum Dieb-
ſtahl auf dem Felde benutzt werde, ſehe
ich mich veranlaßt, auf die Verordnung
der Königl. Hochlöbl. Regierung in Merſe-
burg vom 25. Juni 1833, Amtsblatt 1833
Seite 145 aufmerkſam zu machen, welche
deſtimmt:

3) Es darf an keinem Orte ſich Jemand
eher mit Aehrenſammeln befaſſen, bis
die ganze Ernte derjenigen Fruchtgat-
tung vom Felde eingebracht iſt, von
welcher die Aehren eingeſammelt werden
ſollen, und bis von der Ortsbehörde
öffentlich bekannt gemacht worden iſt,
daß die Ernte dieſer Frucht beendigt ſei
und nunmehr von dieſer Frucht Aehren
geſammelt werden können.

2) Jede Ortsbehörde hat die diesfallſige
Bekanntmachung in Anſehung einer je-
den Fruchtgattung zu ſ. 3. gehörig zu
erlaſſen.

3) Jeder, der gegen dieſes Verbot früher
Aehren ſammelt, wird blos dafür
mit 1 Thlr. Geld oder 48ſtündiger Ge
fängnißſtrafe, nach Befinden mit kör-
perlicher Züchtigung belegt.

4) Wer außerdem beim Aehrenleſen ſich
noch ſtrafbare Handlungen erlaubt, hat
überdies die darauf geſetzte Strafe zu
erleiden.

Hierbei bemerke ich noch, daß nach der an
gezogenen Amtsblatts- Verordnung es den
Feldbeſitzern eines Ortes allerdings freiſteht,
das Aehrenleſen ausnahmsweiſe ganz zu
verbieten. Jn ſolchen Fällen haben die
Ortsbehörden dieſes unbedingte Verbot zu
veröffentlichen und ſorgfältig darüber zu
wachen, daß demſelben nicht entgegen ge
handelt werde.

Gegenwärtige Beſtimmung iſt von je-
dem Ortsſchulzen ohne Verzug zux Kennt-
niß der Einwohner zu bringen.

Halle, den 21. Juli 1846.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewitz.

7

Der Halliſche landwirthſchaftliche Verein
wird

Montag den 3. Auguſt d. J.
früh 1[0 Uhr

eine GeneralVerſammlung auf der Wein-
traube zu Giebichenſtein halten. Die
geehrten Mitglieder des Vereines werden
erſucht, den an ſie ergangenen beſondern
Einladungen zu folgen und ſich zahlreich
einzufinden.

Zur Verhandlung ſind an Fragen auf-
geſtellt

1) Wie ſtellen ſich die Koſten der Auf-
zucht und Unterhaltung des Federviehes
gegen den Nutzen, den es bringt?

2) Haben irdene oder gläſerne Milchſat-
ten oder hölzerne Milchfäſſer den
Vorzug

3) Welche Vorſicht iſt bei Anwendung
metallner Kochgeſchirre zur Vermeidung
möglicher Vergiftung nothwendig

Herr Profeſſor Steinberg wird durch
verſchiedene, durch Experimente erläuterte
Vorträge zur belehrenden Unterhaltung der
Anweſenden beizutragen die Güte haben.

Halle, den 15. Juli 1846.
v. Baſſewitz. Neubaur.

Nachverzeichnete Briefe ſind an die de-
ſignirten Empfänger nicht zu beſtellen ge
weſen und deshalb zurückgeſchickt worden.
Die Abſender werden zur ſchleunigen Ab-
holung und Auslöſung hiermit aufgefordert.

1) An den Schneidergeſellen Hirſch in
Graudenz mit 2 Thlr. KAnw. aus Lö-
bejün abgeſandt. 2) An den Schuhma-
chergeſellen Winter in Steinberg bei
Neiſſe. 3) An Hrn. Paſtor Broeſe in
Sonnenburg. 4) An Hrn. Kunſtreiter
Roſe in Frankfurt a. O. 5) An Hrn.
Lieutenant Albrecht in Berlin. 6) An
den Actuarius Dreſcher in Leipzig.
7) An Hrn. Schneidermſtr. Schulze in
Schaafſtedt. 8) An Hrn. Witten-
berg in Magdeburg. 9) An Fräulein
Bretzmann in Leipzig. 10) An Ma-
dam Kupfer in Merſeburg. 11) An
Dlle. A. Traufeld in Potsdam.

Halle, den 23. Juli 1846.
Königl. Ober-Poſt-Amt.

Göſchel.

Die Verdingung zur Ausführung meh-
rerer Baulichkeiten im Pfarrhauſe zu Löb-
nitz an der Linde (bei Köthen) ſoll an den
Mindeſtfordernden geſchehen daher fordere
ich Unternehmungsluſtige auf, zu dieſem Ende
Sonnabend den 1. Auguſt, früh 11 Uhr,
bei mir zu erſcheinen und ihre Forderungen
zu machen.

Halle, den 23. Juli 1846.
Der Bau Jnſpector

Schulze

Zehn Thaler Belohnung.
Am Sonnabend Vormittag den. 9. Mai

d. J., iſt aus dem Kaufladen des Kauf-
manns Friedrich Wilhelm Fleiſcher
hlerſelbſt ein großes wollenes ſ. g. Wiener
Umſchlagetuch, 14 Ell. Sächſ. Maaß groß,
entwendet worden daſſelbe war ringsum von
einer ſchmalen, mit Weinblättern verzierten,
und ſodann von einer Elle breiten roth,
blau, grünbunten Kante umgeben in der
Mitte befand ſich auf ſchwarzem Grunde ein
dichter Kranz großer Palmblätter, von de-
nen Ranken nach dem Mittelpunkte zu aus
liefen in jeder der 4 Ecken war ein großes
Palmblatt angebracht. Das Tuch zeichnete
ſich durch lebhafte Farben und ſchöne Zeich-
nung beſonders aus. Wir fordern jeder
mann dem ein ſolches Tuch vorgekommen
iſt, auf, uns davon Anzeige zu erſtatten,
warnen vor deſſen Annahme und Ankauf
und bemerken daß der Beſtehlene Demjeni-
gen welcher ihm das Tuch nachweiſt, und
durch den der Dieb zur Beſtrafung gebracht
wird, eine Belohnung von

Zehn Thalern
verſprochen hat.

Zeitz, den 16. Juli 1846.

Königl. Preuß. Jnquiſttoriat.
Jacob.

Kupferdruckerei- Verkauf.

Eine vollſtändige Kupferdruckerei, beſte-
hend in 2 Preſſen, die eine im größten
Format, die andere etwas kleiner, beide
mit bockhornen Walzen eine Glättpreſſe
mit eiſerner Schraube, und einer Maſſe
neuer Preßſpäne, einer großen Maſſe fran-
zöſiſcher Pappen im größten Format, und
ſonſt Allem, was zum Kupferdrucken nö-
thig iſt, als: 2 Marmorſteine zum Farbe
reiben, im Durchmeſſer von 1 und 2
Fuß, eine Blaſe zum Firnißſieden c. fer-
ner eine ganz neue, wenig gebrauchte und
auf franzöſiſche Art eingerichtete Stein-
druck-Preſſe mit einer Partie guter baier-
ſcher Steine 2c., ſollen ſobald als möglich
und wo möglich im Ganzen verkauft wer-
den, und ſtehen in ihrem bisherigen Lokal
in Halle an der Saale zur Anſicht aufge
ſtellt. Nähere Auskunft iſt in der Küm-
mel'ſchen Buchhandlung unter dem golde-
nen Ringe am Markte zu erhalten.

Halle, den 20. Juli 1846.

Eine geſunde und kräftige Frau, die
der Land wirthſchaft und dem Milchweſen
vorſtehen kann, wünſcht als Haushälterin,
am liebſten auf einem Landgute, ſobald
als möglich ein Unterkommen. Näheres
wird ertheilt in der gr. Steinſtraße Nr. 160
im Laden.

Halle, den 23. Juli 1846.



Groben LigarrenAbgang, außerordentlich preiswürdig,
aus rein amerikaniſchen Tabacken, à kl 5 Sgr. für 1 Thlr. 62 t.

Halle. Ernſt Vecker.
Ernrgebenſte Anzeige.

Enem reſpectiven Publikum erlaube
mir hierdurch ergebenſt anzuzeigen daß ich
meinen Wohnort von Belgern nach Schkeu
ditz verlegt habe.

Jch mache dies mit der ergebenſten
Bitte bekannt, mich mit Aufträgen in
Commiſſions-Geſchäften recht zahlreich be
ehren zu wollen, und verſpreche alle mir
gewordenen Aufträge mit der gewiſſenhaf-
teſten Promptheit und Pünktlichkeit auszu
führen.

Schkeuditz, im Monat Juli 1846.
Der Oekonom und Commiſſionair

Wilh. Gähler.

Jn dem Hauſe eines Lehrers, der ſeit
mehreren Jahren an einer höheren Töch-
terſchule beſchäftigt iſt, können vom 4.
October e. an Penſiongairinnen freund
liche Aufnahme, gewiſſenhafte Aufſicht und
Leitung, ſowie die erforderliche Nachhülfe

ſowohl in weiblichen Arbeiten als in
andern Gegenſtänden finden. Der Un-
terzeichnete iſt bereit, auf gefällige münd-
liche oder portofreie ſchriftliche Anfragen
nähere Auskunft zu ertheilen.

Rud. Ludwig, Lehrer.
Halle, großer Sandberg Nr. 263.

er

Allen geehrten Bienenfreunden mache
ich die ergebenſte Anzeige, daß ich auch in
dieſem Jahre ſo wie früher, Bienen in
der Haidefutterung annehme.

Waldhaus bei Röſa.
Der Forſt- Aufſeher

Freisleben.

Die in der Beilage Nr. 167 des Cou-
riers abgedruckte „dringende Bitte an edle
Menſchenfreunde!“ veranlaßt den Unterzeich-
neten alle die, welche ein Herz für frem-
de Noth haben, und geneigt ſein ſollten,
den abgebrannten Unglücklichen in Reins-
dorf bei Artern durch eine, wenn auch noch
ſo geringe Gabe der Liebe bekzuſtehen, freund
lichſt zu erſuchen, ihm dieſelbe zu gewiſſen
hafter und eiliger Beförderung einzuhändigen.

Halle, den 23. Juli 1846.
Engelke,

Buchhalter der Canſteinſchen Btibelanſtalt
und daſelbſt in den Stunden von 8 bis
12 und 2 bis 6 Uhr ſtets anzutreffen.

Brihiant-Fener verkauſt
F. A. Hexing.

ich Bibliotheca Graceca
cur. F. Jacobs et Chr. Fr. Val. Rost

Als zu dieser Sammlung gehörend
nud zwar zu Abtheilung B. Seript. orat.
pedest. erschienen so eben
Vol. VI. 2. Thucdidis de bello Pelo-

ponn. lib. IV. ed. F. F. Poppo.
(13 Bogen.) 26 Ngr. (Suhbscr. Pr.
17 Ngr.)

(Die übrigen vier Bücher werden
möglichst raseh nachgeliekert.)
Vol. X. 2. Xcnophontis op. omnäad.

Vol. IV. 2. cont. Xenoph. Ageselaum
ed. L. Breitenbach. (8 Bogen.)
15 Ngr. (Subser. Pr. 10 Ngr.)

Im Laufe dieses Jahres (spätestens
Michaelis) erscheinen noch in neuen
Anflagen:

A. Poetus.
Vol. IX. 4. Sophoclis Tragoed. ed.

E. Wunder. Vol. I. 4. cont. Anti-
gonam (eiren 10 Bogen).
Edit. II.

B. Script. orat. petclest.
Vol. XI. Platonis oper omnia eld.

G. Sftallbaum. Vol. I. 1. Apologeau
Socratis et Crito. Edit. III. (cireca
17 Bogen.

Gotha im Juli 1846.
Hennings'soehe Buckhkandlung.

Jm Verlage der Holle'ſchen Buchhand-
lung in Wolfenbuüttel erſchien ſo eben
und iſt in allen Buchhandlungen vorrathig:

Die rationale Theologie
Kurz dargeſtellt gegen die evangeliſche
Kirchenzeitung ſo wie mit beſonderer
Rückſicht auf Herrn Prediger Kampfe

vertheidigt von

J. A. 6;. Wolterſtorff,Dr. phil. Prediger an St Catharinen in Salzwedel.
9 Bogen. Sauber brochirt. Preis 20 Sgr.

Ein Material und Droguerie-Geſchäft,
in einer lebhaften Straße, iſt nekſt meh
reren großen Räumen zu vermiethen.
Näheres in der gr. Steinſtraße Nr. 130.

Wwe. Scheibner.

ken

R Fliegenpapier einzeln und für
Wiederverkäufer bei

Friedr. Wilh. Dalchow.
en

Die Stelle einer Ladenmamſell, ſo in

wenn

LehrlingsGeſuch.
Einen Lehrling ſucht Glaſer, Zenug:-

und Pfannenſchmidt, Nr. 654.

Hornſpäne verkauft C. Moritz, Kamm
machermeiſter, große Klausſtraße Nr. 893.

Ein Material-Geſchäft, welches mehrere
Jahre gangbar iſt, wird zu pachten ge
ſucht. Darauf Reflectirende belieben ſich
unter der Adreſſe A. B. franco an die Ex
pedition des Couriers zu wenden.

Herren-Mützen,
ſowie für Knaben, leicht und ſchon ge
arbeitet, von Seide, Tuch und anderen
Stoffen, empfiehlt zu ſehr billigen Preiſen

Carl Pötſch, Brüderſtraße Nr. 226.

Wo

Die werthen Lichtfreunde haben Vieles
ſich aus der Bibel zu Herzen geführt; zu
wünſchen iſt, daß ſie ſich das zweite und
dritte Kapitel aus der zweiten Epiſtel Petri
zu Herzen führen möchten.

Ein gebildetes junges Mädchen von au
ßerhalb wünſcht ſich in einer Familie auf

genommen zu ſehen zur Stütze der Haus
frau, oder bei einer einzelnen Dame. Die-
ſelbe kann etwas Schneidern und Putz
machen und iſt auch in der Wirthſchaft be
wandert eine gute Behandlung, auch ohne
Gehalt, würde ihre Wünſche hinreichend
befriedigen. Nähere Auskunft wird gern
ertheilt Rathhausgaſſe Nr. 249.

Außer den ſchon bekannten Eiſen-, Stahl-,
Meſſing- und Ketten Waaren ſind auch
wieder vorräthig alle Arten von ſelbſt ge-
fertigten Schloſſer- und Windenmacher-
Arbeiten auch kann ſofort ein Lehrling

eine Stelle finden bei
J. E. Oh me,

Schloſſer und Windenmacher-Meiſter.

Ein gutes Klempner- Werkzeug iſt ver
änderungshalber billig zu verkaufen kleine
Ulrichsſtraße Nr. 1019 beim Schuhmacher-
meiſter Buſchmann.

Montag Merſeburger Vier bei
Rauchfuß sep.

Altes Zinn kauft zum höchſten Preis
1 Nr. 165 des Couriers erwähnt, iſt beſetzt. der Klempner Weber, Märkerſtraße
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Extra-Beilage zu Nr. 171
de s

Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonnabend

m W

den 25. Juli 1846.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 17. Juli. Jm Oberhaus haben die

neuen Miniſter geſtern Abend ihren erſten Sieg davonge-
tragen. Marquis Lansdowne ſtellte die Motion zur Her-
ſtellung der Penſionsbill fur die Lords Hardinge und Gough
in ihre urſprungliche Form. Dieſer Antrag wurde, ob-
ſchon der Herzog von Richmond und Lord Brougham ſtark
opponirten, mit 47 Stimmen gegen 18 angenommen mi-
niſterielle Majorität 29.

Vermiſchtes.
Auf der Beſitzung des Fürſten Liechtenſtein, dem

romantiſchen Mödling, wird auch der aälteſte Soldat der
dſcerreichiſchen Armee gepflegt, ein alter Huſar, Namens
Lauterwald aus Fuünfkirchen in Ungarn geburtig, der 1756
in das Heer trat, den ſiebenjährigen Krieg durchfocht, die
franzöſiſche Revolution bekämpfte und 1822 Jnvalide wur-
de. Er zählt jetzt 101 Jahr, und iſt, obſchon mit Wun-
den bedeckt, noch immer ein ruſtiger Fußgänger. Seine
bekannteſte Kriegsthat iſt ſein Zweikampf vor Belgrad mit

einem herausfordernden Turken, den er nach langem ver-

W

geblichen Kampfe mit einem Heuſtrick in der Schlinge abkng und gefangen in's Lager brachte.

Der Sonſtitutionnel“ enthält eine ruührende Dankſa-
gung der Baronin de Boers, welche mit auf dem verun-
gluckten Zuge der Nordbahn war. Jhr Waggon war ins
Waſſer geſturzt, doch gelang es ihr den Kopf durch das

über das Waſſer zu erheben ein Beamter, deſſen
amen ſie leider nicht kennt, rettete ſie. Da vermißt ſie

W eilfjährige Tochter. „Wao iſt ſie?“ ruft ein junger
Mann. Dort im Wagen im Waſſer! Er ſturzt hinab,
und taucht unter, das erſte Mal bringt er einen Seiden-
hut hervor, doch nicht das Kind ſelbſt. Auf neue Wei-
ſung taucht er abermals unter, und jetzt hebt er die be-
täubte Kleine hinauf, und reicht ſie der Mutter. Der edel-
müthige Retter iſt ein dramatiſcher Kunſtler, Hr. Arthur
Dargis.

Eiſenbahnen.
Berlin, den 22. Jult. An der heutigen Boörſe wurdeiger gemachtPotsdam- Magdeburg 100 Br. G. Magdeburg-Wittenberge
Br. 95* G. Berlin Hamburg 99 Br. G. BHerlin-Anh alter Litt. B. 104 Br. S ernbreg: Vergedert

Br. G. KölnMinden 96*/, Br. 95 G. Rhein. Stamm
Frior. 37 Br. r S. Aachen Maeſtricht 93 Br. G.
Prinz Wilhelm Br. 87 G Bergziſch Märkiſche 93 Br.

Etargard Poſen 83 Br G. Nieder Schleſiſche
Br. E. Glogau Sagan 78 Br. G. Brieg Reiſſeg. Br. G. WilhelmsBahn (Koſel-Oderberg) 86 Br.

Sahſiſch Schleſiſche 10t Br. 100 G. Berun-Krakau 84 Br
Sbhurizger 96 Br. G. Friedrich-Wilbelms Norde ahn 84 Br. G. Kaſſel-Lippſtadt 927 Br. 317 W. Letp-

pig Tresdec:e Br. S. Themitz Rieſa Dr. S.
4

Cöthen Bernburg Br. G. LöbauZittau Br. G.
Sächſiſch-Baieriſche 84 Br. 83 G. BexbachLudwigshafen 99
Br. 98 G. Schwerin Wismar Br. G. Roſtock Ha
genow Br. G. Altona Kiel 109 Br. 103 G. Kopeun-
hagen-Roeskilde Br. G. Kaiſer-Ferdinands-Nordbahn
Br. 194 G. Wien-Gloggnictz Br. 142 G. Peſther 97 Br.

G. Mailand Venedig Br. 129 G. Livorno Br.
G. Anmſterdam- Rotterdam 105! Br. S. Utrecht-Arnheiw
Br. 109 G. Zarskoje-Selo 759 Br. 748 G.

Fonds- und Geld-Cours.
Berlin, den 23. Juli.

Pr. Cour Pr. CourFonds S. Brief. J Geld. Actien. Zf. Brief. Geld. Gem.
St. Schldſch. 81 96 95 Potsd.-Mod. 4 [100
Präm. Sch.d. Obl. L. A. 4 96“], SSeehandl. 885 Magd. Leipz.
Kur u. Nm. do. do. P. Obl. 4Schldvſchr. 3 942 WBrl. Anhalt. 115
Brl. Stadt do. do. P. Obl.) 4 979 967Obligation.3 97 Düſſſ. Elberf.] 5 112 S
Danziger do. do. do. P. Obl.) 4 96 98
in Th. 7 Rheiniſche 93Wſtpr. Pfbr.31 91 do. do. P. Obl.) 4 96

Grßh. Poſ. do. 4 1103 do. v. St. gar. 32
do do. 3! 93! Oberſchleſ. a. 4 11087, S

Oſtpr. Pfobr.3 97 do. Prior. 4
Pomm. do. 3 397 do. B. v. eing 101
K-u Nm.do.3 98 97 Brl. StettinSchleſ. do. 3 98 971 L. a. u. B. 1161
do. v. Staat Magd. Hlbſt. 4 1112gar. L. B. 31 595 B. Schw. Fr. 4 Svo do. p Ob l

Gold al mar Bonn- Köln. 5Frorchsd'or. 127 13 Niederſchl.
And. Goldm. Mk. v. eing. 4 95à 5 Thlr. 12 11 do. Priorität 4 97 SDieconto. i S W. C-0.

Getreidepreiſe.
(Rach Berliner Scheffel und Preuß Gelde

Halle, den 22. Juli

Weizen 2 2 P 6 A dis 2 15 SRoggen 4 272 6 1 26 9Gerſte 3Hoaker 27 60 e 1 3Magdeburg den 22. Jul. (Nach Wispeln
Wetzen 458 5957 4 GSerſte 26
Roggen 8689 Hafer 22 28

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 23. Juli Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß Zoll.
om 24. Juli Morgens 6 Uhr am Unterpegel 4 Fuß 11 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 23. Juli 41 Zoll unter



Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 23. bis 24. Juli.

Jm Kronprinzen Hr. Rent. Garrand a. Berlin. Hr. Major a.
O. v. Erävenitz a. Frehna. Hr. Refer. v. Grävenitz a. Magdeburg.
Hr. Director Dr. Precht a. Bremen. Hr. Fabrik. Schmalfuß a.
Straßburg. Hr. Rent. Keller a. Braunſchweig. Die Hrrnu. Kaufl.
Mangelsdorf u. Scharf a. Leipzig Herwig a. Frankfurt a/M,
Meier a. Hamburg Schulz a. Barmen Klappach a. Hannover,
Reinhardt a. Magdeburg Heinemann a. Bremen.

Stadt Zürich Hr. Staatsrath v. Kaminsky m. Fam. a. Moskau,
Hr. Appellations Ger. Rath v. Kyrow a. Zwickau. Hr. OAmtm.
Sander a. RNeukirchen. Hr. Rentier Bettmann a. Göttingen. Die
Hrrn. Kaufl. Bauke a.
Simon a. Leipzig, Meper a. Bremen,
Meißner a. Kaſſel.

Golduen Ring Frau v. Lüfing u. Fräul. Ahrens a. Brandenburg.
Hr. Hofrath Höfer u. Hr. Schul Amts Cand. Menzel a. Berlin.
Die Hrrn. Kaufl. Günther a. Friedeberg, Höbel a. Leipzig Kirſch-

Schröder a. Fkankfurt,
Magdeburg Berend n. Bril a. Berlin,

10
Holdnen Löwen:

ter a. Authauſen.
a. Leipzig. Hr. Lehrer Hartmann a. Halberſtadt.
ner a. Cöthen.

Schwarzen Bär: Hr. Lehrer Brill a. Bernſtadt. Hr. Geſchäftwm.
Mainzer a Mühlhauſen. Hr. Steiger Arnhold a. Rieſtedt. Die
Hrrn. Kaufl. Ringfeld a. Beeskow, Schreiber a. Schwemſal. Frl.
Hartmann a. Duderſtedt.

Stadt Hamburg Hr. OAmtm. Jacobs a. Memleben.
mer Ger. Aſſeſſor Schmidt m. Gem. a. Schlenhagen. Die Hrra.
Kaufl. Sentzer a. Berlin, Hohlberg a. Apolda. Hr. Juſtiz-Comm.
Winkler m. Gem. a. Wettin. Frau Dr. Bandheim m. Fil. Toch-
ter a. Nordhauſen.

Goldnen Kugel: Hr. Buchhdlr. Lange 'a. Naumburg. Hr. Kaufm.
Wemberg a. Fürth. Hr. Maſchinenbaumſtr. Winter u. Hr. Forß-
Jnſp. Kohli a. Berlin.

Zur Eiſenbahn Hr. Rittergutsbeſ. v. Langenheim a. Rothenhetm.
Die Hrrn. Kaufl, Berger a. Berlin, Werge u. Scharff a. Wit-

Hr. Prof. Kloß a. Wittenberg. Hr. Prediger Rich.
Die Hrrn. Kaufl. Stöber a. Würzburg Steta

Hr. Oekon. Wer

Hr. Kam

ner a. Borna. Hr. Bau Eleve Lupow a. Dresden. tenberg.

-GSSSSSSGäöS SSGGGGOMUmIXAÄ.cXàSO. Ä&.F on WwWGèwWOGſÜ[ſ[wu[OſOOHuu«enunnmaaah- G-oooooaaaaee

Bekanntmachungen.
Ein ſehr eleganter Kronleuchter von

Bronze und Glas, verziert, iſt wegen Ver
änderung des Ortes mit 20 Thlr. Verluſt
zu verkaufen, und kann in einen Saal
großer Herrſchaften oder in eine honette
Tabagie empfohlen werden. Nachweis giebt

der Auctions-Commiſſair G. Wächter.

Montag den 27. Juli Concert in
Funk's Garten.

Stadtmuſikchor.
Die Ankunft meiner Glaswaaren in

Wein und Bierflaſchen, Einmachegläſern,
Tafelglas und dergleichen, zeige ich bei
vorkommendem Bedarf ganz ergebenſt an.

Heckert,
Glashandlung, große Ulrichſtraße.

Sonntag Concert und Tanzmuſik bei
Kühne in Reideburg.

n r

Betten werden billig verkauft
bei J. Michaelis, gr. Klausſtraße.

Künftigen Montag Goſe bei

Wilhelm Rauchfuß jnn.
Vor dem Klausthor Nr. 2166 ſind Laden

und Wohnungen zu vermiethen.

Egge in den Pulverweiden.
Sonntag den 26. Juli

Concert
von dem

Oeſterreichiſch Steyeriſchen
Sänger C. Fiſcher.

Entrée nach Belieben. Anfang 4 Uhr.
Ein geſetztes Frauenzimmer, welches

ſchon ſeit einer Reihe von Jahren in gro-
ßen Wirthſchaften conditionirt, und die
deſten Zeugniſſe aufzuweiſen hat, ſucht als
Ausgeberin oder in irgend einer andern
paſſenden Eigenſchaft ein baldiges Unter
kommen. Zu erfragen Nr. 1067, Para-
deplatz parterre,

GeneralVerſammlung des Thüringiſ chSächſiſ chen
Vereins.

Zu der am dritten Auguſt d. J. Vormittags 11 Uhr in dem Saale der
hieſigen Freimaurer- Loge ſtattfindenden GeneralVerſammlung des Thüringiſch- Säch-
ſiſchen Vereins werden die Vereinsmitglieder hierdurch ganz ergebenſt eingeladen.

Halle, den 21. Juli 1846.
Das Präſidium des Thüringiſch-Sächſiſchen Vereins

für Erforſchung des vaterländiſchen Alterthums.
Dr. Weber. Förſtemann, Dr. theol. et phil.

Poudre Fevre, oder Selterwasserpul-
ver, welches auf der Stelle das Kräſtigste
woblschmeckendste Selterwasser liefert
und mit welchem auf gleiche Weise Weiss-

S wein und Limonade moussirend gemacht
werden kann, Dasselbe übertrifft entschie-

den alle derartige ausländische Fabrikate, was
pereits im Norden und Süden von Deutschland

anerkannt worden ist, und ist hier blos bei mir
und auswärts in den in Nr. 168 des Hall. Couriers
aufgeführten Niederlagen ächt zu haben. Das
Pack zu 20 Flaschen Kkostet 15 Sgr. und werden
auch einzelne Pulver abgelassen.

R. Rohland, früher: A. B. Neumann.
Alter Markt Nr. 692.
Sountag den 26. Juni

Grosses Trompeter- Concert
ausgeführt

von dem Muſik-Corps des 3. Huſaren- Regiments
aus Düben

im Garten des Berrn Erfurt.
Anfang 5 Uhr. Entrée à Perſon 2 Sgr.

Die aufzuführenden Muſikſtücke werden durch Programme bekannt gemacht.
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